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1 Durchführung des Staatsexamens 
 

Neuer Hinweis: 
Bei Beginn der schriftlichen Prüfungen müssen alle Internet-Browser und 
Kommunikationsmittel (wie Chrome, Safari, WhatsApp, Teams, Outlook etc.) geschlossen sein 
und bleiben.  
Widerrechtliches Verhalten kann zum Ausschluss führen. Die Prüfungsexpertinnen und -
experten zirkulieren im Prüfungssaal und prüfen laufend die Einhaltung dieser Vorgabe.  

 
Prüfungsprogramm 

  
1. Woche 2. Woche 

Montag 

Vormittag 
Ab 9.30 h: Einrichten Arbeitsplatz 
11 h: Eröffnung Staatsexamen 

Schriftliche Prüfung 
Themenkreis B 

Nachmittag 
Schriftliche Prüfung 

Themenkreis A 
Schriftliche Prüfung 

Themenkreis B 

Dienstag 

Vormittag 
Schriftliche Prüfung 

Themenkreis A 
Schriftliche Prüfung 

Themenkreis B 

Nachmittag 
Schriftliche Prüfung 

Themenkreis A 
Mündliche Prüfung  

Mittwoch 

Vormittag frei Mündliche Prüfung 

Nachmittag 
Schriftliche Prüfung 

Themenkreis C 
Mündliche Prüfung 

Donnerstag 

Vormittag 
Schriftliche Prüfung 

Themenkreis C 
Mündliche Prüfung 

Nachmittag 
Schriftliche Prüfung 

Themenkreis C 
Mündliche Prüfung 

Notenkonferenz 

Freitag 

Vormittag 
Schriftliche Prüfung 

Themenkreis D 
 

Nachmittag frei  

 

 

Einrichten des Arbeitsplatzes  
Die Kandidatinnen und Kandidaten können ihren Arbeitsplatz am 1. Prüfungstag ab 09.30 Uhr einrich-
ten. Die Arbeitsplätze werden von der Geometerkommission zugewiesen.  
Repetentinnen und Repetenten nehmen für die Einrichtung des Arbeitsplatzes rechtzeitig mit dem 
Kommissionssekretariat Kontakt auf, damit vor Ort eine Kontaktperson bestimmt werden kann. Der 
Prüfungsraum bleibt ausserhalb der Prüfungszeiten geschlossen und ist für Kandidatinnen und 
Kandidaten nicht zugänglich.  
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Eröffnung des Staatsexamens  
Das Staatsexamen wird am ersten Prüfungstag um 11.00 Uhr eröffnet. 
 
Alle Kandidatinnen und Kandidaten müssen an der Begrüssung am ersten Prüfungstag teilnehmen, 
unabhängig davon, ob sie anschliessend die Prüfung im Themenkreis A absolvieren. An der Eröffnung 
werden wichtige Informationen zum Staatsexamen und zu den Örtlichkeiten mitgeteilt. 
 
 
Prüfungssprachen 
Um den italienischsprachigen Kandidatinnen und Kandidaten entgegenzukommen, hat die 
Geometerkommission im April 2021 beschlossen, versuchsweise alle zwei Jahre die Prüfungsfragen 
auch auf Italienisch anzubieten.  
 
- In den geraden Jahren 

Die schriftlichen und mündlichen Prüfungsfragen liegen auf Deutsch, Französisch und wenn nötig 
Italienisch vor. 

- In den ungeraden Jahren 
Die schriftlichen und mündlichen Prüfungsfragen werden jeweils in Deutsch und in Französisch 
abgegeben. Die Kandidatin resp. der Kandidat kann auf Wunsch jedoch auf Italienisch antworten.  

 
Daher werden die Unterlagen für das Staatsexamen 2025 nicht auf Italienisch angeboten. 
 
Die Kandidatin resp. der Kandidat wählt bei der Anmeldung die Prüfungssprache aus.  
 
 
Schriftliche Prüfungen 
Die schriftlichen Prüfungen finden im Saal Magglingen/Leubringen (Jurahaus) statt.  
 
Tagesablauf der schriftlichen Prüfungen: 
 

08.00 h Arbeitsbeginn 

12.00 h Mittagspause 

13.30 h Arbeitsbeginn 

17.30 h Arbeitsende 

 
Schriftliche Unterlagen dürfen grundsätzlich während der Prüfung verwendet werden. Ausnahmen 
von dieser Regel werden vor Beginn einer Prüfung mitgeteilt. Der Austausch von mündlichen, 
schriftlichen oder elektronischen Informationen ist nicht zugelassen. 
 
Allfällig benötigte Software ist als «stand-alone» Software auf dem während der schriftlichen Prüfung 
im Einsatz stehenden PC zu installieren (vgl. Hinweis am Anfang dieses Infoblattes). 
 
Der zur Verfügung gestellte Arbeitsplatz umfasst Tisch und Stuhl. Die für die Prüfung benötigte 
Infrastruktur wie Drucker und Bildschirm etc. ist von der Kandidatin resp. vom Kandidaten 
bereitzustellen.  
 
Es dürfen keine mobilen Kommunikationsgeräte benutzt werden. Diese sind während allen 
Prüfungen auszuschalten. Das Handy ist vor Beginn der Prüfung (Vormittag und Nachmittag) auf den 
Tisch zu legen. 
 
Der Abgabezeitpunkt der Prüfung zuhanden der Expertinnen und Experten richtet sich nach der im 
Prüfungsraum aufgehängten Uhr.  
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Die Prüfungsarbeit soll eine individuelle Leistung der Kandidatin resp. des Kandidaten sein. Die 
Inanspruchnahme fremder Hilfe mittels Datenaustausch resp. der Beizug von Hilfe aus einem Büro 
oder die Verwendung von unerlaubten Mitteln (vgl. Art. 16 GeomV) ist nicht zulässig und wird 
geahndet.  
 
Auf die Qualität der Berichte und Dokumentationen wird bei der Bewertung ebenso Gewicht gelegt wie 
auf die Präsentation von Arbeiten, sei dies z.B. das Vorstellen eines Projekts vor dem Expertenteam, 
das die Rolle eines Gemeinderates einnimmt. Dazu gehört auch eine angepasste Kleidung. 
 
Während der Prüfung muss mit Verpflegungsgeräuschen (Geräusche von Verpackungen, 
Getränkeflaschen etc.) und mit Bewegungen im Raum gerechnet werden. 
 
 
Mündliche Prüfungen 
Die Räumlichkeiten für die mündlichen Prüfungen werden am 1. Prüfungstag bekannt gegeben. 
 
Die mündlichen Prüfungen dauern je 45 Minuten.  
 
Das Prüfungsgremium besteht aus mindestens zwei Experten bzw. Expertinnen, die sich die Rollen 
als Moderator/Moderatorin und Fachexperte/-expertin aufteilen.  
 
Die Prüfung erfolgt grundsätzlich in Form eines Dialogs. 
 
Während der mündlichen Prüfung dürfen keine Unterlagen konsultiert werden. Es wird empfohlen, 
Notizpapier und Schreibzeug mitzunehmen. 
 
 
2 Agenda 2025  
Anmeldeschluss: 28. Februar 2025 
 
Das Staatsexamen findet statt: 
1. Woche: 25. bis 29. August 2025 schriftlich  
2. Woche: 1. bis 4. September 2025 schriftlich/mündlich 
 
Patentfeier: Dienstag, 16. September 2025 
 
 
3 Administratives 
Die Zustellung der Informationen der Geometerkommission an die Kandidatinnen und Kandidaten 
erfolgt ausschliesslich per E-Mail. Der Eingang einer E-Mail ist stets zu bestätigen.  
 
Ausnahme: Die Information über das Prüfungsresultat erfolgt mit eingeschriebenem Brief, vgl. Ziff. 5 
sowie per E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse. 
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4 Prüfungsort 
Das Staatsexamen findet im Bundesamt für Sport BASPO in Magglingen (BE) statt. 
Anreise und Situationsplan BASPO  
 

Bundesamt für Sport BASPO, 2532 Magglingen 
Telefon 058 467 62 36 / E-Mail: reservation@baspo.admin.ch  
 
Unterkunft- und Verpflegungsmöglichkeiten während dem Staatsexamen 
Das Bundesamt für Sport bietet sowohl Unterkunft als auch Verpflegung an (Information: Stand 
November 2023): 
 
Unterkunft im Swiss Olympic House (Nr. 02 auf dem Plan) 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um direkte Anmeldung beim BASPO 
(andrea.bruni@baspo.admin.ch) bis spätestens 30 Tage vor Prüfungsbeginn. Nach diesem Zeitpunkt 
verfällt der Anspruch auf freie Zimmer.  
 
Einzelzimmer: CHF 105.- pro Nacht 
Frühstücksbuffet inklusive, 07.00–08.30 Uhr 
 
Öffnungszeiten Empfang 07.00–22.00 Uhr 
Am Anreisetag können Sie Ihr Zimmer ab 11.30 Uhr beziehen. Sie werden gebeten, Ihr Zimmer am 
Abreisetag bis um 9.00 Uhr zu räumen. Bitte bezahlen Sie die Rechnung für Ihr Zimmer vor der Ab-
reise am Empfang. 
 
Verpflegung in Selbstbedienungsrestaurant Bellavista (Nr. 07 auf dem Plan) 
Mittagessen 11.30–13.15 Uhr Menu CHF 20.- 
Abendessen 18.00–19.30 Uhr Menu CHF 20.- 
 
Bitte benutzen Sie Ihren Zimmerbadge als Zahlungsmittel im ganzen BASPO-Areal (Ladestationen 
beim Empfang oder im Bellavista, funktionieren mit Bargeld, Maestro, Post- oder Kreditkarten). Wenn 
Sie eine Quittung für die Mahlzeiten möchten, verlangen Sie diese bitte bei jeder Bezahlung direkt an 
der Kasse im Restaurant. 
 
Das Selbstbedienungsrestaurant ist am Sonntagabend geschlossen. 
 
 
5 Prüfungsresultate, Bekanntgabe und Auskunft über Resultate 
Die Kandidatinnen und Kandidaten werden am Tag nach der Notenkonferenz schriftlich mit einge-
schriebenem Brief sowie per E-Mail informiert, ob sie die Prüfungen bestanden haben oder nicht.  
Es erfolgt grundsätzlich keine Bekanntgabe der Bewertung bei Bestehen der Prüfung.  
 
Kandidatinnen resp. Kandidaten, die die Prüfung nicht bestanden haben, erhalten eine schriftliche Be-
gründung von der Geometerkommission.  
 
Einzig der Präsident ist befugt, mündlich Auskunft über die Prüfungsresultate an die Kandidatinnen 
resp. Kandidaten zu geben. Entsprechend sind die Expertinnen und Experten verpflichtet, Frage-
stellende an den Präsidenten zu verweisen. Am Tag der Notenkonferenz erfolgt keine Information. 
 
Einsicht in die Prüfungsresultate wird ausschliesslich Kandidatinnen resp. Kandidaten gewährt, 
welche das Staatsexamen nicht bestanden haben.  
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6 Patentfeier 
Familienangehörige, Partnerin resp. Partner, Freundinnen und Freunde sowie Arbeitgeber sind 
herzlich eingeladen. Die erfolgreichen Kandidatinnen und Kandidaten sind gebeten, dem 
Kommissionssekretariat nach Bekanntgabe der Resultate bis spätestens drei Tage vor der Feier die 
Anzahl Personen mitzuteilen. 
 
 
7 Wichtige Telefonnummern  
Kommissionspräsident 
David Varidel, ing. géom. brev.  
BR Plus Ingénieurs SA, Rue de la Plaine 68, 1401 Yverdon-les-Bains 
Tel. Geschäft: 024 425 45 94 / Natel: 079 507 47 07 
 
Kommissionssekretariat  
Eleonore Lombriser 
Bundesamt für Landestopografie, 3084 Wabern 
Tel. Geschäft: 058 462 39 71 
 
 
8 Grundlagen 
Rechtsgrundlage 
Verordnung über die Ingenieur-Geometerinnen und Ingenieur-Geometer (Geometerverordnung, 
GeomV) (SR 211.432.261) 
 
Webinformationen 
https://www.cadastre-manual.admin.ch/de/staatsexamen-erwerb-geometerpatent 
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Plan des Bundesamtes für Sport BASPO, Magglingen (BE)  

 


